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Resümee zum Vortrag 
„Erste Erkenntnisse aus der neuen HOAI“ 

von Rechtsanwalt Rainer Beckschewe 
 

Die Veranstaltung beginnt am 10.02.2010 um 17:30 Uhr.  
Trotz des winterlichen Wetters finden 20 Teilnehmer den Weg ins „Novys“ neben dem neuen Emil 
Schumacher Museum. Herr Dr. Klar, der Hausherr, überlässt uns freundlicherweise die angeneh-
men Tagungsräume im 2. OG. An dieser Stelle vielen Dank dafür! 
 

Dipl.-Ing. Jutta Gentgen begrüßt die AIV Mitglieder und geladenen Gäste sehr herzlich und gibt 
das Wort an den Vortragenden, Herrn Beckschewe. 
 

   
 

1. Neue HOAI 

- Struktur 
- Chancen und Erfahrungen 

 

Es gibt in der neuen HOAI nur noch 56 Vorschriften, u.a. auch deshalb, weil Beratungs- und be-
sondere Leistungen in den unverbindlichen Anhang verschoben wurden. 
Die Objektleistungen und Grundleistungen bleiben weiterhin verbindlich. 
Bei den frei zu vereinbarenden Honoraren ist ein besonderes Augenmerk auf die Vertragsgestal-
tung zu richten! 
Zum Preisrecht erklärt Herr Beckschewe, dass mit der neuen HOAI die Honorarermittlung aller 
Leistungsphasen nach den anrechenbaren Kosten auf Grundlage der Kostenberechnung ermittelt 
wird. Hier ist also Vorsicht geboten bei Baukostensteigerung. §7 V HOAI regelt die Pflicht zur Ver-
einbarung eines Honorars, wenn der beauftragte Leistungsumfang sich während der Vertragslauf-
zeit auf Veranlassung des Bauherrn ändert. 

 
Mit einigen Beispielen wird klar, dass die neue HOAI so ihre Tücken hat. 



 
 

2. Aktuelle Rechtsentwicklung im Jahr 2009 zum Architek-
ten- und Ingenieurrecht 
 

 
 

Der Vortrag wird immer mehr zu einem Dialog zwischen den Architekten und Ingenieuren und dem 
Vortragenden. Es entwickeln sich aus verschiedenen Themen Diskussionen, wie z. B. beim „Bau-
en im Bestand“. Hier wird die vorhandene Bausubstanz bei der Ermittlung der anrechenbaren Kos-
ten nicht mehr berücksichtigt. Es gibt nun einen einheitlichen Zuschlag bei Umbau und Modernisie-
rung von 20-80 %. Hier legt der Rechtsanwalt den Zuhörern nahe, den Prozentsatz auszunutzen. 
Z. B. bei einem Gebäude durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad kann auch hier der Mittelsatz an-
genommen werden (in diesem Falle 50%) 

 

  
 

Bei Bauvorhaben, die in Stufenaufträgen z.T. nach alter und z.T. nach neuer HOAI zu berechnen 
sind, gilt der Zeitpunkt der Beauftragung. 

 
Es wird empfohlen, frühzeitig eine vollständige Vereinbarung mit dem Bauherrn zu treffen. Es ist 
erforderlich, einen Vertrag individuell auf den jeweiligen Vorgang hin ausführlich auszuhandeln. 
Ansonsten sind erhebliche Regelungslücken vorhanden und damit erhebliches Streitpotential! 

 

Mein persönliches Resümee ist, wie schon so oft: Wer schreibt-der bleibt! 
 

 



 
 
Nach den ernsten Diskussionen wird es dann am Buffet locker und genüsslich. 
Das Haus Bielefeld-Novys zeigt ein weiteres Mal, welches Potential in Kanapees stecken kann. 
Vielen Dank für die köstliche Bewirtung. Info@novys.de 
 
 

  

 

 
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bedanken uns bei dem Vortragenden, 

Herrn RA Rainer Beckschewe! 
 

Mit kollegialen Grüßen, 
 

AIV Mark Sauerland 
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